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Urteil 

IM NAMEN DES VOLKES 
In dem einstwel'ligen Verfügungsverfahren 

Dr. Christian Schertz, 
Kurfürstenstr. 53, 10707 Berlin 

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Höch & Höch, 
Chausseestraße 105, 10115 8erlin, Gz.: 399/08H001 

gegen 

Rolf Schälike, 
Bleickenallee 8, 22763 Hamburg 

Prozessbgvollmächtigte: 
Rechtsanwälte Graef. 
Jungfrauenthai 8, 20149 Hamburg, Gz.: ROG·Bg·09 

- Antragsteller· 

- Antragsgegner • 

erlässt das Landgericht Hamburg - Zivilkammer 8 - durch den Vorsitzenden Richter am Landge-

11.''''' __ '~."richt Rachow, den Richter am Landgericht Dr. Korte und die Richterin 13m Landgericht Dt. 

~l",:l~,,~. ,., 11 .,~ghausen auf Grund der mündliChen Verhandlung vom :27,04.2011 folgendes urteil: 
~ " . ., \ 
ii~' ,:,") I. ;) Die einstweilige VerfOgung vom 15.12.2008 wird aufgehoben und der ihr 

~,:~,.;~,.b' zugrundeliegende Antrag zurückgewiesen. 

Z?' • ~\ "11. Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 
~......... ' 

: 

111. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Antragsteller darf die 

Kostenvollstreckung durch den Antragsgegner durch Sicherheitsleistung In Höhe 

von 110 % des vollstreckbaren Betrages abwenden. wenn nicht der Antragsgegner 

vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden 

Betrages leistet. 
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Tatbestand 

Die Parteien streiten um den Bestand einer einstweiligen Verfügung. 

Der Antragsteller ist Rechtsanwalt. Der Antragsgegner betreibt die Internetseite 
www.buskeismus.de.aufderersichw.a.kritisch mit der presserechtlichen Rechtsprechung 
auseinandersetzl. In der Berliner Zeitung vom 10.4.2007 erschien ein Interview, in dem sich 
der Kläger zu Fragen des Presse rechts äußerte (Anlage K 4). Der Beklagte kopierte Teile 
dieses Interviews auf seine Internetseite und ftlgte eigene Kommentare hinzu, wie aus 
folgenden Screenshots ersichtlich: (Anlage K 3): 

tl:.~keismus, Foll Schertz.. SlOlpe 

\,'." 

Buskeismus 

Fall Schertzt 

Dr. Chrisitlan Schertz zu Stolpe-Entscheldung 

Zu •• mmengestellt von Rolf SeMlike 

Zur StQ,lpe-Ent§cht!lid1l1l9 folgende Il'Itl!lvlewaußerl,lngen 

o"en.: JJ.\1:R:lLw.~nonllno.'!.eLb.rlln.r.z.lt"n9/p'IDIIrMdla/643'953.h\mI10.00I.07 
R.alf Mielke oder Hendrik M~i1'laberg: Vor liiineinhalb Jahren urteilte Karlsruhe nicht gjill1:! $0 freundlich. 
Im FoliO do. SPD"PQIHlk.", Stülpe lt.tU. e. Persönllchk$Rsr.chto vor Freiheit dar 
Melnung_AuS.rullg, alo •• um oin. strittig. St •• i.Au ••• go ging. Wo. bedoutet da. In der Prax.,? 

Dr. Chrlstt.n Sehen;,: 
Wir hattEln bisher t!Jlne Recht5prechl"lr'lg, die Im ltltOI"$$S8 der Pressefreiheit das sogenannte 
Privileg dir Deutung$01ehthelt vor.;ieht. Dieses' priVIleg be~liIgl, dass·im Falte, einer atrrttisen 
A", .. g •• tet. von oer lor die Frage de' H.lturl\l gonstl9$ten 0 .... 0"9 auszugehen ist. Wenn .. 
also in einem Bericht hieß, die zahlen eines Unternehmeflii seien 5r.;;hlecht, und !,'l]I;lI$C Aussage mit 
darn VO'rhaltnifj \IOn \..lm:;;atz vnd Gewinn of)9rOnd!!ll wurde, hatte da3 betrorrene Unterntthmen keiM 
reChtliche. Handhabe. selbst wenn alle 8I1ch:!I'an FIrmenzahlen po~ltiv wa~e,'. Da~ 
6undesverf::l!i!'>ungsgerichl sagt: wenn die Aussage eInes Journalisten mehrere Dsutungen zulasst, 
mll$~ jede mögliOl"le oeutJmg wwhr sein. $Onit kann der Journaliet :.!:ur Unterlßs$ung \!enll'tellt 
werden. 

Rftlf Mi~lke oder HCl1drlk MlinsbUrg~ D:i8 klingt nt!l.eh male~lvsn 'E:lnechränkungeJ'l' für Journam,ten. 

~r. C;~rlStI.n,S.~.ttz: 
JOrn'Mllstarl'!I:'önnen klJnftig zur Recher:lschaft gezogen wardl:ll'l for Oeutungt:n iMrar Aussagen, die 

, sie mögJi6herNei:iJe I.lbcrhaupt nicht 'ceabe.ichtlgt hoben. Das heißt, Jaumallstliln werden künftig 
wsfahigar formull.re" mO.sen. . 

Komm.ntar [RSj 

Or. CMsti::\n $CMrU: rnaint, dass die Stolpe-l!I!ntscheldung lediglich heißt, "Journall$ten werden kOl'lfflg 
sorgfaltIger formulieren niOS!!!\n." 

G~ht das übetrhaupt, sorgfaltig und olndelltig ~ for'fiIulleren? 

99t:i~utet niCht der Satz, dass die Jou~n~U8ten kOnft~ sorgfllltiger föth'lulleren rnO!iHn, nloht ebenfall$, 
dass die Joumalistti!l1lrut)er niGht $orgfaltig genug formuliert h$ban? 

Noch Stolpo könnt. man Or. Christlan Schertz auf Unlorl.ssurg obmahnen: denn dl. Berll".r Zoltung, in 
der diess$ Inte.l'\I'lew vsröffentlicht wurde:, ~t Ijil'li!! bElgr~r'lzte zahl von Journalisten, Dia $chon frOher 
"a()rgf~1tlg" arblllitendeh Journalisten kÖ!1r'Iti;lr) Herr Dr. Chri$tl~n Scherlz avf Unterlassung ,ebmahnan. So ist 
die hautlge ReohU:.sprechl.ll'lg. 

Begreift Herr Dr. Christlan Schel'tz nioht oder ITlÖchte! er nlch1 begreifen, Q-ai$ die Stolpe-~;t:!tsc;:heid!.ln9 
jeder beliebigen richterlichen Ent:;;clleldung Tur und Tor öffn~t7 
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Die nachste Interview-Aussage dle~Bs j:lrOl'l'lfnenten All\Nalt~ I~t 9bsnfalle: schlichtweg fal!;~h~ 

R~lf Mlelke oder Hendrik MUl'Illibe:rg: Viol mahr Prominento als frÜher klagen heute vor G9rloht g,gen 
M$dl~r'llJntel"nehrnen. Auf dor anderen Sen.e prQtltleren diese Prominenten von der medialen 
Aufrne'rk'~rt\keh:. Sind siEl ~LJ empfindliCh? 

Der CMftedald:~u( ~ir'ujlr Boul9vard~ltung :sagte unh!!l:ngst: "W~r mit uns hoehf.rallrt, fahrt aueh mit 
uM runter." Ich teaM diMe Einstellung nur mit erheblich!!!.) ElnS(;hrat)kung~n,nadivol~ehen, e:s gibt 
~rorninel'l1'e, die Ihr Prlva.tlebenlrrlr'!'lSr vor der Offentliohkeit ge5chOtzt haben" nehme(1 Sie etwi! 
H3rald Schmidt, Günther Jau~h oder Herbert Grönomeyer. Oie haben ihr P(I'Vdtll:3ber'l eben 
nie~t ""tm.rldet, sind .bon nicht m~ don Modlen hoehget.h'",", ,ondern ve,danken Ihren Erfolg 
ihr.~ indlvlduell.n Lololungen • als 1';0n$llo" MOderator odor Kab~ .... tt"t. Diese Pruminant$11 
~ab<ln $OlbstvorstSrdlich ein Rocht darauf, dass Ihre PrlValSPhare geSCIlO,,1 bl_iut. 

Wie sieht es wirklich aus? 

HIiIraid Schmidt hat Web-Selten mit privaten Fotolir 1,If'!d Informationen; 

GDntef Jauch hat nach Aussage das giGlehmon Dr. Christlan Schl!':li'tt 2.usammen mit Thomas Gottschalk d@n 
höchSten Werbewert in Deutßchland von mehreren Millionen. 
Gilnt&f J8uch w.rrdanKt seinen "Erfolg" ausschli8f~1I01"1 den Medien. 

Auf Heroert GrOn.moyer seinen web"Selton finden wir t,B, die fOlgenden Informalionen, welche angeblich 
nleh/sml! dor VermörKtling seiher Pc""tsphl! ... zu'tun'haben: 

1956: H~rbEtnGrönern~~r(\rblll;lI;\ ~m 11., Af»1111'\ 00l1lng.etl d&!l UthldttrWell. mi!Bild IlI!1 ßl:lby 

1987: l3OOui'l vOll SIIIiI\ FElI\!<, <.11$11'1 ~t'$I"'I' I\II~"~ MM lIi\d I-Iertlllri 

jQl\9' ~rtl,'On M/lI'1Q, QOI'Toot'llfll' \1(11'1 AAI\l! \.Ind ~rt 

Fraoe: AUI'MEmsCh'liln{j'EI~ 510 Obor den rod I1mr Frau. WOrden Sie iu!tl1mm~n. daß e~ 'IhM pef~bI'Int;h~19'Platl!I"i1lt1 
Antwllrt Öle pel"50nlkihllt~ pllltll!lI In einer trnucmden und frlH.lrlgAn Rlqh~na, ~Q wDml'll(l1"l Q:~ ~ljIgI!In, AII~f$ F'lattGIt wlo&,!'UII'I e&l~p~1 
·(:"l.x;hufll"Wllran auen 8811r (lm,,"l~h, IrnllMr oant aM.!lllln Üllt. HII1!en ~Q I:'II;wIll$ UnglHllllmll', Wl;ltcn ht!l1t:1r (1111;1 VOjioltN ul"ld 
\N.J~hl. '~ch'll;llm 0nlnd~ dur G/il[)"nnj"ll.)l !;II:IJ:U. (:fAn L~'~11 bll$OOI'I m&il'1e frOl1I..l/'l:ln UII(l/lr Ifl6l1elehl 611'1 wenig \II!Il'RChloUI!I'I, lNell 
;ljjI gllf I1lc~twI,Iß!efI, WQ\IOfI ic;~ dl:l eigo!Pliln.:~ ~lrIg!iI 

Dia diJotß/.:hilSIlI"8CJWI Wir(! ell1o&m 110 Willi VOI1 wleh~g, mal\" hBljtida'Zaitulljjl, $I!I~J!=d~.Wöi't aW. ~/l k9mrno rnlr mwl~\vl1BI 't'W 
wlD!lln SpUl Idur, WIM\1'r klh·91ieI'lds.artr Schl1!llblilsdi 1!Ittz.ltund TI!!lIII!Il.ichmlbll, Iiann dDl'lke Ich mnniltlmAI, 11;11"1 tu:l1lO··1t\EW Qn 

""""-" ~h=rmrl;-9rgcnt:r'r1l:Yl!r d!!:lbrr;bk!biwri'O'l02 . 
k:h tI.IIb4 \lln IlIgoClnlli) klDoln~ ,f.hJdla Nt;:r"~ LVlliloo 1I1"od hube dort W1\j11:1lanjjlCfl ~u 3t;hrolblln. Norml:l~I")'I'I;I~' 5(;.!1rollX.l i\:h;lU I""BtRil,h Su 
hube k.;h mich Iiln~;lm n;,Gh \/pm/!: Qehatl\1i!!!t. 

Möchte uns Dr. Schertz veralbern? 

tllltB ii8nooO SIr: Ilra Kommen~ 00 Rolf.Sllhllllklp 
Dlc,~ CI~m,nl Wl.lrdllllleb:lllklullllllkWl am 12.(1<1.0-1 

tliJltOWIm 

3 

Der Antragsteller sah sich dadurch in seinen Rechten verletzt und erwirkte eine einstweilige 
Verfügung der Kammer vom 15,12,2008 (Az,: 308 0 625/08), mit der dem Antragsgegner 
verboten worden ist, die aus obigen Screenshots ersichtlichen Interviewäußerungen des 
Antragstellers zu vervielfältigen und/oder im Internet öffentlich zugänglich zu machen, 
Dagegen hat der Antragsgegner Widerspruch eingelegt. 

Er vertritt die Ansicht, die streitgegenständlichen Interviewäußerungen hätten keinen 
Werkcharakter, jedenfalls seien allenfalls die Interviewer und nicht der Antragsteller als 
Urheber anzusehen. Im Übrigen beruft sich der Antragsgegner auf die urheberrechtliche 
Zitierfreiheit. 

Der Antragsgegner beantragt, 

die einstweilige Verfügung vom 15, Dezember 2008 aufzuheben und den ihrem 
Erlass zugrunde liegenden Antrag zurückzuweisen, 

Der Antragsteller beantragt, 

die einstweilige Verfügung vom 15, Dezember 2008 zu bestätigen, 
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Er ist der Auffassung, seine streitgegenständlichen Interviewäußerungen genössen 
Werkcharakter im Sinne des § 2 UrhG. Die Grenzen des Zitat rechts gemäß § 51 UrhG habe 
der Antragsgegner überschritten. Insbesondere zeige er in seinen Ausführungen selbst, dass 
es problemlos möglich gewesen wäre, die maßgeblichen Kernaussagen der zitierten 
Interviewäußerungen in jeweils einem Satz zusammenzufassen. Zu berücksichtigen sei 
auch, dass der Antragsgegner ihn seit Jahren in rechtlich unzulässiger Weise auf seiner 
Homepage vorführe. 

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zur Akte gereichten Schriftsätze 
nebst Anlagen sowie auf das Sitzungsprotokoll vom 27.4.2011 verwiesen, 

Entscheidungsgründe 

I. Die einstweilige Verfügung ist nach dem Ergebnis der Widerspruchsverhandlung 

aufzuheben und der zugrundeliegende Antrag zurückzuweisen, Dem Antragsteller steht der 
geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zu, namentlich nicht gemäß § 97 Abs. 1 

UrhG. 

1. Die letzte der streitgegenständlichen Interviewäußerungen, in der sich der Antragsteller 

zu der Frage äußert, ob einige Prominente heute gegenüber den Medien "zu empfindlich" 
seien, ist bereits nicht als Werk im Sinne des § :2 UrhG anzusehen, insbesondere nicht als 
Sprachwerk im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 LV.m. Abs. 2 UrhG. Zwar gelten nach den 
Grundsätzen der "Kleinen Münze" (auch) insoweit geringe Anforderungen (vgl. dazu: Schulz, 

in: Dreier/Schulze, UrhG, 3. AufL, § 2, Rn. 85). Die fragliche Interviewäußerung des 
Antragstellers beschränkt sich Jedoch im Wesentlichen auf den weder in sprachlicher noch in 
inhaltlicher Hinsicht als schöpferisch anzusehenden schlichten Hinweis, dass es durchaus 

auch Prominente gebe, die ihren Erfolg nicht der Vermarktung ihres Privatlebens in den 
Medien, sondern allein ihren individuellen Leistungen verdankten. 

Ein Werkschutz lässt sich insoweit auch nicht aus dem Zusammenhang mit den beiden 
ersten streitgegenständliehen IntervieWäußerungen des Antragstellers ableiten, denn diese 
betreffen einen inhaltlich gänzlich eigenständigen Kontext, nämlich die sogenannte "Stolpe"
Rechtsprechung. 

2. Den beiden Interviewäußerungen zur "Stolpe"-Rechtsprechung ist zwar als Sprachwerk 
im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 iV.m. Abs. 2 UrhG Urheberrechtsschutz zuzubilligen. 
Gemessen am Maßstab der "Kleinen Münze" liegt eine hinreichende persönliche geistige 
Schöpfung insoweit darin, dass der Antragsteller die Kernaussage der - in ihren 

Verästelungen hoch komplexen - "Stolpe"-Rechtsprechung in einer für Laien verständlichen 
Sprache prägnant zusammengefasst hat. 

Der Antragsteller ist auch als alleiniger Schöpfer dieses Teils des Interviews als Urheber im 
Sinne des § 7 UrhG anzusehen. 

Das Vervielfältigen (§ 16 UrhG) und öffentliche Zugänglichmachen (§ 19a UrhG) dieser 

Interviewäußerungen war jedoch im angegriffenen Kontext vom Zitatrecht des § 51 UrhG 
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gedeckt Danach ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines 
veröffentlichten Werkes zum Zwecke des Zitats zulässig, sofern die Nutzung in ihrem 
Umfang d~lrch den besonderen Zitalzweck gerechtfertigt ist. Zulässig ist ein Zitat gemäß § 51 
Abs. 1 S. 2 Nr. 2 UrhG u.a. dann, wenn Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung In 

einem selbständigen Sprachwerk angeführt werden. Diese Voraussetzungen sind vorliegend 

erfüllt. 

Die angegriffene Kommentierung genießt ihrerseits Werkschutz nach § 2 Abs 1 Nr. 1 UrhG. 
Die von dem Antragsgegner geäußerte Auffassung, der Antragsteller müsse nach den von 

ihm dargelegten Grundsätzen der "Stolpe"-Rechtsprechung nunmehr selbst befürchten, 
abgemahnt zLI werden, nämlich von schon zuvor "sorgfältig arbeitenden" Journalisten der 

"Berliner Zeitung", mag man als juristisch unzutreffend oder gar als abwegig ansehen. Die in 

mehreren gedanklichen Schritten vollzogene Herleitung dieser These erfüllt aber jedenfalls 

aufgrund der in ihr auf die Spitze getriebenen Rabulistik die (geringen) Anforderungen der 
"Kleinen Münze", 50 dass offen bleiben kann, ob § 51 UrhG die SchaffLlng eines neuen 

(llbernehmenden) Werkes voraussetzt (zum Streitstand: Dreier in: Dreier/Schulze, UrhG, § 
51, Rn. 6). 

In welchem Umfang zitiert werden darf, hängt stets von einer Gesamtabwägung sämtlicher 

Umstände des Einzelfalls ab. Danach hat der Antragsgegner den Rahmen eines zulässigen 

Zitats vorliegend nicht überschritten. Er greift in seiner Kommentierung ZWar zunächst nur 

den letzen Satz der zitierten Äußerungen des Antragstellers auf ("Das heißt, Journalisten 

werden künftig sorgfältiger formulieren müssen"). Die daran anknüpfenden Ausführungen 

wären aber für den Leser nicht nachvollziehbar, wenn der Antragsgegner nicht zuvor auch 
die eigenen Erläuterung des Antragstellers zur "Stolpe"~Rechtsprechung im Wortlaut zitiert 

hätte, denn dem Antragsgegner geht es ja gerade darum, den Nachweis zu führen, dass 

diese Erläuterungen nach den vom Antragsteller selbst dargestellten Grundsätzen rechtlich 

angreifbar seien, was der Antragsteller offenbar verkenne ("Begreift Herr Dr. Christian 
Schertz nicht oder mächte er nicht begreifen, dass die Stolpe-Entscheidung jeder beliebigen 

richterlichen Entscheidung Tür und Tor öffnet?"). 

In die Gesamtabwägung nach § 51 UrhG hat ferner einzufließen, dass sich der Antragsteller 
mit seinen Interviewäußerungen aus freien Stücken gezielt an eine unbestimmte 

Öffentlichkeit gewandt hat und an einer kritischen Auseinandersetzung mit dieser Form der 
Selbstdarstellung eines Anwaltes ein berechtigtes öffentliches Interesse besteht, so dass 

sich der Antragsgegner insoweit auf den Schutz des Art. 5 Abs. 1 GG berufen kann. Hätte 

der Antragsgegner - wie vom Antragsteller gefordert - nur den latzen Satz aus den beiden in 
Rede stehenden Interviewilußerungen des Antragstellers zitiert, hätte dies im Übrigen leicht 

eine sinnentstellende Verkürzung zur Folge haben können. Hinzu kommt, dass sich die 
Schöpfungshöhe der beiden in Rede stehenden Interviewäußerungen des Antragstellers 
eher am unteren Ende des fOr den Werkschutz erforderlichen Spektrums bewegt. Auch dies 

führt dazu, dass die Schutzbedürftigkeit des Antragstellers in urheberrechtlicher Hinsicht als 

gering anzusehen ist und im ErgebniS hinter dem öffentlichen Interesse an der angegriffenen 

PubliKation zurückzutreten hat. 

Darauf, ob der Antragsgegner an anderer Stelle durch seine Publikationen Rechte des 
Antragstellers verletzt hat, kommt es nicht an, denn auch wenn dies der Fall sein sollte, 
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würde dadurch die Freiheit des Antragsgegners, in rechtlich nicht zu beanstandender Weise 
zu berichten, nicht beschränk!. 

11. Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91, 708 Nr. 6. 711 ZPO. 

Rachow Dr. Korte Dr. Berghausen 


